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Gremium Sitzung am Beschlussqualität Abstimmungs-
ergebnis 

Stadtrat 28.06.2018 Entscheidung  

 
 
Beratungsgegenstand 
 
Änderung der Geschäftsordnung für den Stadtrat und der Geschäftsordnung für die 
Bezirksausschüsse;  
Änderung der Bayerischen Gemeindeordnung (Vertretungsmacht, persönliche Beteiligung) 
(Referent: Oberbürgermeister Dr. Lösel) 
 
Antrag: 
 
1. Die Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Ingolstadt wird wie folgt geändert: 

 
§ 23 Abs. 1 erhält folgende Fassung (Änderungen fett gedruckt): 
Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt nach außen. Der Umfang der Vertretungsmacht ist 
auf seine Befugnisse beschränkt (Art. 38 Abs. 1 GO). Er vertritt die Stadt in der 
Gesellschafterversammlung und in Organen von Unternehmen in Privatrechtsform (Art. 93 
Abs. 1 GO, Art. 43 Abs. 1 KWBG). 

 
§ 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung (Änderungen fett gedruckt): 
Ein Stadtratsmitglied kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der 
Beschluss ihm selbst, einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder 
juristischen Person oder sonstigen Vereinigung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Stadtratsmitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft 
ein Gutachten abgegeben hat (Art. 49 Abs. 1 GO). 

 
 
 
 
 
 



2. Die Geschäftsordnung für die Bezirksausschüsse der Stadt Ingolstadt wird wie folgt geändert: 
 
§ 17 Abs. 1 erhält folgende Fassung (Änderungen fett gedruckt): 
Ein Bezirksausschussmitglied kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn 
der Beschluss ihm selbst, einem Angehörigen (Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes) oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder 
juristischen Person oder sonstigen Vereinigung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein 
Gutachten abgegeben hat. 
 
 
 
 

 
gez. gez. 
 
Dr. Christian Lösel      Dirk Müller 
Oberbürgermeister      Berufsmäßiger Stadtrat



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 

Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro: 
      
      

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro: 

      

      

      Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20      Euro: 
      

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von       Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) 
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 

werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
 
Bürgerbeteiligung: 
 
Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:   ja    nein 
 
 
Kurzvortrag: 
 
Der Bayerische Landtag hat am 22.02.2018 das Gesetz zur Änderung des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) und anderer Gesetze, unter anderem der Bayerischen 
Gemeindeordnung (GO), beschlossen. Die Gesetzeszitate aus der Bayerischen Gemeindeordnung 
in § 23 Abs. 1 und § 28 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Stadtrat sowie §17 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung für die Bezirksausschüsse sollen entsprechend angepasst werden. 
 
Die Ergänzung des Art. 38 Abs. 1 GO dient der Klarstellung der in Bayern geltenden Rechtslage 
zum Umfang der Vertretungsmacht eines ersten Bürgermeisters.  
 
Art. 49 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 GO nimmt jetzt Bezug auf den Angehörigenbegriff des Art. 20 Abs. 5 
BayVwVfG. Dieser wird um Verlobte und Ehegatten der Geschwister eines Gemeinderatsmitglieds 
erweitert. Verschwägerte Onkel und Tanten bzw. Neffen und Nichten fallen nicht mehr unter die 
Vorschrift. Ehegatten und Verschwägerte in o.g. Sinne zählen auch nach Auflösung oder 
Scheidung der die Beziehung begründenden Ehe oder Lebenspartnerschaft weiterhin als 
Angehörige. Zur Veranschaulichung ist als Anlage eine Übersicht des Bayerischen Gemeindetags 
beigefügt. 



 
Die neu eingefügten „sonstigen Vereinigungen“ dienen als Auffangtatbestand. Erfasst werden z.B. 
Gesellschaften bürgerlichen Rechts, offene Handelsgesellschaften, nicht rechtsfähige Vereine und 
Bürgerbegehren.  
 
In diesem Zusammenhang wird auf § 28 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat bzw. § 17 
Abs. 2 der Geschäftsordnung für die Bezirksausschüsse hingewiesen, wonach Mitglieder dem 
Vorsitzenden eine persönliche Beteiligung vor Beginn der Beratung unaufgefordert mitzuteilen 
haben. 
 
 
 


